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1. Allgemeines 

Der 1. Nachtragshaushalt 2022/2023 wurde durch die Gemeindevertretung am 12.07.2022 be-
schlossen. Die Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde wurde am 11.10.2022 erteilt. 

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 wies in der Planung einen Jahresfehlbetrag in Höhe von   
181.100 € aus. Per 18.10.2022 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 42.831,23 € ausgewiesen. 

Die Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse gegenüber der Stadt Eggesin betragen per 
18.10.2022 216.146,91 €. Der genehmigte Höchstbetrag der Kassenkredite für das Haushaltsjahr 
beläuft sich auf 1.350.000 €.  

 

1.1.  Einwohnerentwicklung 
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1.2.   InvesƟƟonskredite 

 

 

1.3.  Hebesätze der Realsteuern 

Die Hebesätze der Realsteuern wurden ab dem Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt: 

Grundsteuer A  350 v.H. 
Grundsteuer B  430 v.H. 
Gewerbesteuer  400 v.H. 
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1.4.  InvesƟƟonen 
 

 
 

 

Projekt / Maßnahme Einzahlung / 
Auszahlung

Fortg. Ansatz 
2022

Ist-Ergebnis 
2022 

Planung 2023 Planung 
2024

Planung 
2025

A -35.000,00 -22.312,43 -1.252.000,00 0,00 0,00
E 0,00 0,00 922.000,00 0,00 0,00
A -75.000,00 -15,00 0,00 0,00 0,00
E 67.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13-2020-009 Schlauchboot für Feuerwehr A -4.570,74 -6.898,04 0,00 0,00 0,00
A -1.150.000,00 -658.834,53 0,00 0,00 0,00
E 948.000,00 364.959,37 0,00 0,00 0,00

13-2021-001 Errichtung Parkplatz A -35.000,00 -29.805,68 0,00 0,00 0,00
13-2022-001 Erwerb Notstromerzeuger Feuerwehr A -5.500,00 -4.498,20 0,00 0,00 0,00
13-2022-002 Erwerb Parkautomat A -8.500,00 -7.625,84 0,00 0,00 0,00
13-2022-003 WLAN Wohnmobilstellplatz A -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13-2022-004 Geschwindigkeitsanzeige A -2.500,00 -1.867,11 0,00 0,00 0,00
13-2022-005 Zaun Friedhof A -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13-9999-001 Feuerlöschbrunnen A -10.000,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00
13-Infra Infrastrukturpauschale E 33.100,00 33.168,57 33.100,00 33.100,00 33.100,00
13-§8 KAG Ausgleich Straßenausbaubeiträge E 9.000,00 9.153,14 9.000,00 9.000,00 9.000,00

A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 0,00 2.520,00 0,00 0,00 0,00

Gesamtsumme -298.470,74 -322.055,75 -297.900,00 32.100,00 32.100,00
-39.570,74 incl. Ermächtigungen aus Vorjahr

Grundstücke Kauf/Verkauf von Grundstücken

13-2020-011 Neubau Kindertagesstätte

13-2020-0003 Neubau Feuerwehrgerätehaus

13-2020-0006 Errichtung Strandtoilette
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2. Ergebnisrechnung 

 

Der Ergebnisvortrag per 31.12.2020 beläuft sich auf -669.671,99 €. Das vorläufige Jahresergebnis 2021 beträgt 0,00 €.  
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2.1 Ergebnisrechnung Ertragsarten 
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2.2. Ergebnisrechnung Aufwandsarten 
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3.  Finanzrechnung 
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3.1.  Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurde für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 1.350.000 € genehmigt. Per 
18.10.2022 weist die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Eggesin im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von 216.146,91 €. € aus. Die In-
anspruchnahme des Kassenkredites hat sich wie folgt entwickelt: 

 

 

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 vorl IST
31.12.2021

per
18.10.2022

Plan
31.12.2022

Plan
31.12.2023

Liquide Mittel 231.182 € 151.424 € 87.848 € 57.060 € -216.147 € -109.640 € -218.440 €

Kassenkredit genehmigt / beantragt -400.000 € -1.350.000 € -1.350.000 € -1.500.000 €
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4. Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes / Abrechnung der Maßnahmen 

 

Die letzte Fortschreibung zum Haushaltskonsolidierungskonzept wurde zum Doppelhaushalt 
2022/2023 am durch die Gemeindevertretung am 15.03.2022 beschlossen.  

 

2022 – 001 Erhöhung der Realsteuerhebesätze 

Im Zuge der Aufstellung der Haushaltssatzung 2022/2023 beschloss die Gemeindevertretung die 
Anpasssung der Hebesätze zum 01.01.2022 wie folgt: 

Grundsteuer B auf 430 v.H. 

Die finanziellen Auswirkungen belaufen sich auf ca. 3.600 € zu Gunsten des  

Konsolidierungsbetrages. 
 

2022 – 002 Überprüfung und Anpassung der Friedhofsgebührensatzung  
 
Die Gebührensatzung wurde bis dato fortlaufend evaluiert. Die Evaluierung und  Nachkalkulation 
soll im Haushaltsjahr 2022 ebenfalls erfolgen. 

 

2022-003 Prüfung der Grundsteuermessbeträge für bebaute Grundstücke 

In Zusammenarbeit mit dem zuständigen Finanzamt erfolgt die Prüfung der Festsetzung  der 
Grundsteuermessbeträge für bebaute Grundstücke, die kleiner als Zwanzig sind. 
 Bei einem Grundsteuermessbetrag von 20 EUR und einem Realsteuerhebesatz 400 % zahlt 
 der Bürger derzeit Grundsteuern in Höhe von 80 EUR.  
 Bei einem durchschnittlichen Grundsteuermessbetrag von 50 EUR ergibt sich ein 
 Grundsteuerbetrag von 200 EUR. 
 Bei der Überprüfung von 10 Grundstücken kann ein zusätzlicher Konsolidierungsbeitrag 
 von mindestens 1.200 EUR erzielt werden. 
 
Die Umsetzung erfolgt fortlaufend! 
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2023-001 Erhebung einer Kurabgabe 

Die Gemeinde hat am 01.02.2022 den Grundsatzbeschluss über die Anerkennung der  Gemeinde 
Altwarp als Tourismusort gefasst. Dies ist eine zentrale Voraussetzung zur  Erhebung von Kur-
abgaben. Die Gemeinde beabsichtigt nach erfolgreicher Antragstellung  und Anerkennung als Tou-
rismusort eine Kurabgabesatzung zu erlassen. 

Die Anerkennung als Tourismusort ist nunmehr erfolgt. 

Die Umsetzung der Maßnahme wird angeschoben. 

 

Negative Abweichungen zum Haushaltskonsolidierungskonzept als auch andere Entwicklungen, die 
zu einer Verlängerung des Konsolidierungszeitraumes führen, liegen nicht vor. Die jährliche Fort-
schreibung bedarf somit keiner Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung. 

Bei negativen Abweichungen vom Konzept bzw. anderen Entwicklungen der Gemeindefinanzen, die 
zur Verlängerung des Konsolidierungszeitraumes führen und das Konsolidierungsziel ohne neue 
Maßnahmen nicht erreichbar ist, ist die jährliche Fortschreibung durch die Gemeindevertretung zu 
beschließen. Negative Abweichungen liegen nicht vor.  

 

5. Handlungsempfehlung 

 

Die Gemeindevertretung hat am 12.07.2022 den 1. Nachtragshaushalt 2022/2023 beschlossen. 

Die Voraussetzungen für die Aufstellung eines 2. Nachtragshaushaltes liegen aktuell nicht vor.  
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